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Weitere Abbildungen im Wertgutachten  
und in der Anlage des Wertgutachtens 
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1.0  ALLGEMEINE ANGABEN 

 
  Eigentümer  
 

    
 
 

 
 
  Amtsgericht Jülich 
 

   Grundbuch von Barmen 
 
   Blatt 102       Nr. 1, 2, 3, 4 
 
  Gemarkung Barmen 
 
    Flur   7 
 
    Flurstück   142/26 groß =    1.574 qm 
 

    Flurstück   143/26 groß =    1.574 qm 
 

    Flurstück   141/26 groß =    1.574 qm 
 

    Flurstück   29 groß =    3.490 qm 
 

             Größe gesamt  =   8.212 qm 
 
 
 
1.1 Zweck der Wertermittlung Ermittlung des Verkehrswertes 
  in einem Zwangsversteigerungsverfahren zum 

Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft 
 
 
 
1.2  Grundlage der Wertermittlung  

• Immobilienwertermittlungsverordnung  
      (ImmoWertV) vom 14.07.2021 
      (BGBL, I 2021, 44) 
 

• Wertermittlungsrichtlinien 2006 (WertR 06) 
vom 01.06.2006 

 

• Baugesetzbuch (BauGB), 56. Auflage, 2024 
 
 
 
1.3 Auftraggeber Amtsgericht Jülich 
  Abteilung 007 K 
  gemäß Beschluss vom 21.11.2023 
  Geschäfts-Nr.: 007 K 32/23 
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1.4 Ortsbesichtigung  erfolgte am 16. April 2024 
 

  Teilnehmer: 
 

  •   
 

  •   
 

  •   
       
       
 

  •   
 

  •   
 

•  der Unterzeichner mit einer Mitarbeiterin des  
    Sachverständigenbüros 

 
 

1.5  Bewertungsstichtag    16. April 2024 
  - Zeitpunkt der Ortsbesichtigung - 
 
 
 
1.6  Qualitätsstichtag    16. April 2024 
 
 
 
1.7  Unterlagen •  beglaubigter Grundbuchauszug vom 
      29.11.2023 
 

  •  Flurkarte M 1:1000 vom 27.03.2024 
 

  •  ergänzende Angaben der an der Ortsbesichti-  
      gung Beteiligten 
 

  •  örtliche Feststellungen 
 

  •  Auskünfte von Dienststellen der Stadt Jülich, 
      des Kreises Düren und weiterer Dienststellen 
 
 
  Hinweis 
 

  Auf eine Nachfrage bei der Stadt Jülich wurde 
mitgeteilt, dass eine Bauakte zu dem Bewertungs-
objekt bei der Stadt Jülich nicht vorliegt. 
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2.0 BESCHREIBUNG DER GRUNDSTÜCKE 
 
2.1 Lage 
 Stadtteil, Verkehrsverbindungen,  
 umgebende Bebauung  
 
  Die zu bewertenden Flurstücke befinden sich an 

einem Wirtschaftsweg, der von der Straße 

"Kirchgracht" abzweigt. Kirchgracht liegt am 

südlichen Rand des Stadtteils Barmen der Stadt 

Jülich 

 

  Barmen mit rd. 1.300 Einwohnern liegt im Nord-

Westen von Jülich, rd. 6,5 km vom Jülicher Zentrum 

entfernt. 

 

  Die Stadt Jülich mit rd. 34.000 Einwohnern liegt im 

nördlichen Bereich des Kreises Düren und grenzt 

an fünf weitere Städte und Gemeinden des Kreises. 

 

  Die Umgebung im Bereich der Bewertungsflur-

stücke besteht aus vereinzelten Wohnhäusern 

sowie aus dem Friedhof von Barmen. 

 

  Die weiteren umgebenden Flächen sind Wald 

sowie landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

  Barmen verfügt aufgrund seiner Größe und 

geringen Einwohnerzahl nur über eingeschränkte 

Infrastruktureinrichtungen. Die umfangreichen 

Waren- und Dienstleistungsangebote des Jülicher 

Zentrums sind in rd. 6,5 km (s.o.). 

 

 

 

  Zur Lage siehe Planausschnitte auf der folgenden 

Seite. 
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(Quelle: www.wikipedia.org)  (Quelle: www.wikipedia.org) 
 
 

 
 

(Quelle: www.openstreetmap.de) 
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3.0  Bebauung / 
 Nutzung Die zu bewertenden Flurstücke wurden genutzt 

als Abbaufläche für Kies (s. auch Auskunft aus 
dem Altlastenverdachtsflächenkataster des 
Kreises Düren auf den Seiten 11 – 13 des 
Wertgutachtens). 

 
 Der nördliche Teil der Flurstücke 141/26, 142/26 

und 143/26 wird aktuell genutzt als Lagerfläche 
eines Betriebes für den Verleih und Verkauf von 
Kränen, dem Abstellen von Kränen, LKW’s sowie 
von Geräten / Maschinen des vorgenannten 
Betriebes. 

 
 Im nord-westlichen Eckbereich der Flurstücke 

142/26 und 143/26 befindet sich ein 
zweigeschossiges Gebäude, das dem Anschein 
nach seit Jahren ungenutzt ist (in der Flurkarte 
gestrichelt dargestellt). 

 
  Dieses Gebäude steht teilweise auf dem hier nicht 

zu bewertenden Flurstück 27 (s. Flurkarte) 
 

 Flurstück 29 und die verbleibenden Flächen der 
 Flurstücke 141 / 26, 142 / 26 und 143 / 26 sind 
 zugewuchert und weisen unterschiedlichen 
 Aufwuchs auf.  
 
 Im Liegenschaftskataster auf den Seiten 22 und 
 23 des Wertgutachtens werden die Flurstücke wie 
 folgt beschrieben: 
 
 
 
 

   
  

 Industrie- und 
Gewerbefläche, 

Lagerplatz 
 

 Wald / 
Laubholz 

Flurstück 142/26 591 qm  983 qm 
 
Flurstück 143/26 

 
381 qm 

  
1.193 qm 

 
Flurstück 141/26 

 
669 qm 

  
905 qm 

 
Flurstück 29 

 
--- 

  
--- 

  
1.641 qm 

  
6.571 qm 
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3.1  Mieter / Nutzer / 
 gezahlte Miete  
  Auf eine Nachfrage bei der Stadt Jülich wurde 

mitgeteilt, dass seit 2018 eine Gewerbeanmel-
dung mit der Anschrift Kirchgracht 1 vorliegt, die 
der heutigen Nutzung entspricht. 

 

  Eine gezahlte Miete für die gewerblich genutzten 
Flächen der Bewertungsflurstücke ist mir nicht 
bekannt. 

 

  Im Termin wurde von ----------- als Nutzer des 
Grundstücks angegeben, dass er dem Gericht 
gegenüber den Nachweis darüber führen kann, 
dass alle auf dem Grundstück befindlichen Kräne, 
Ersatzteile, sonstige Fahrzeuge, gelagerte 
Gegenstände und die vorhandenen 
Überdachungen wie Leichtbauhalle u.a. sich in 
seinem Eigentum befinden und nicht Gegenstand 
des Verfahrens sind. 

 

  Sie bleiben daher bei der folgenden Bewertung 
unberücksichtigt und unbewertet. 
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4.0 RECHTE / LASTEN UND 
 BESCHRÄNKUNGEN 
 
 
4.1 Grundbuch Rechte 
 

  Keine 
 
  Lasten und Beschränkungen 
 

  In Abt. II des Grundbuches ist eingetragen 
 
  Lfd. Nr. 4 
 

  Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der 
  Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet 
  (Amtsgericht Jülich, 007 K 32/23). Eingetragen am  
  29.11.2023 
 
 
 
4.2  Baulastenverzeichnis  Auf eine Anfrage des Unterzeichners an die 

Stadt Jülich  - Bauordnungsamt -  wurde 
folgende Auskunft erteilt: 

 
  Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
 
  Gemarkung: Barmen, Flur: 7, Flurstücke 142/26, 

143/26, 141/26 und 29 
   

Auf Grund Ihrer Anfrage teile ich Ihnen mit, dass auf 
den oben näher bezeichneten Flurstücken keine 
Baulasten eingetragen sind. 

 
 

Die Auskunft ist dem Wertgutachten als Anlage 
beigefügt. 

 
 
 
4.3 Altlasten Altlasten im Sinne des Bundes-Bodenschutz-

gesetzes (BBodSchG) vom 17. März 1998 § 2 
(zuletzt geändert 24. Februar 2012 BGB S. 212) 
sind: 
 

"(5) (auszugsweise zitiert) 
 
1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie 

sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle 
behandelt, gelagert oder abgelagert worden 
sind (Altablagerungen), und 
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2. Grundstücke stillgelegter Anlagen und 

sonstige Grundstücke, auf denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
worden ist (Altstandorte), 

 
durch die schädliche Bodenveränderungen oder 
sonstige Gefahren für den einzelnen oder die 
Allgemeinheit hervorgerufen werden. 

 
(6) Altlastverdächtige Flächen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Altablagerungen und Altstandorte, 
bei denen der Verdacht schädlicher Bodenverän-
derungen oder sonstiger Gefahren für den ein-
zelnen oder die Allgemeinheit besteht.  
 
Auf eine Anfrage des Unterzeichners an das 
Umweltamt des Kreises Düren wurde folgende 
Auskunft erteilt: 
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              Kartenausschnitt 
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4.4  Auskunft über die 
       bergbaulichen Verhält- 
 nisse und Bergschadens- 
 gefährdung Auf eine Anfrage des Unterzeichners an die 

Bezirksregierung Arnsberg wurde folgende 
Auskunft erteilt: 
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Die Auskunft ist dem Wertgutachten auch als 
Anlage beigefügt. 

  



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP 

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt 
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger Bewertungsobjekt: 
 Heide 
Dr.- Ing. Architekt 52428 Jülich - Barmen 

Dipl.- Wirtsch.- Ing.  Florian Bonenkamp                                                                                             18    
Zertifizierter Sachverständiger 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
4.5  Erschließungsbeitrags- und  
 abgabenrechtlicher Zustand Auf eine Anfrage des Unterzeichners an das 

Bauverwaltungsamt der Stadt Jülich wurde 
folgende Auskunft erteilt: 

  
  Bescheinigung 
 
  Über Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff Bau-

gesetzbuch (BauGB) sowie Beiträge nach dem 
Kommunalabgabengesetz NW (KAG) 

 

  Grundstück: Gemarkung Barmen, Flur 7, Flur-
stücke 141/26, 142/26, 143/26 und 29 

 
  Folgendes wird bescheinigt: 
 

1. Lage 
a) Die Grundstücke Flurstücke 142/26, 

141/26 und 29 liegen an einem 
Wirtschaftsweg. Das Grundstück Flurstück 
143/26 liegt an zwei Wirtschaftswegen. 
Alle Grundstücke sind nicht durch eine 
Erschließungsanlage erschlossen 

 

2. Ein Erschließungsbeitrag nach dem BauGB 
a.) fällt für die Grundstücke nicht an. 

 
3. Ein Beitrag nach dem Kommunalabgaben-

gesetz (§ 8 KAG) für straßenbauliche 
Maßnahmen 
a)  fällt für die Grundstücke derzeit nicht an. 

 
4. Ein Beitrag nach dem Kommunalabgaben-

gesetz für Kanalanschlussmöglichkeit (Kanal-
anschlussbeitrag) und Kostenersatz für die 
Grundstücksanschlussleitung (Abwasser)  
a) fällt nicht an. 

 
5. Ein Beitrag auf Kostenerstattungsbeträge für 

Maßnahmen für den Naturschutz  
a) fällt nicht an. 

 
6. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass  
es sich bei den Angaben um Schätzungen 
aufgrund vorläufiger Berechnungen handelt, 
die auch erheblich von den endgültig zu 
zahlenden Beiträgen abweichen können. Die 
endgültigen Beiträge werden zu gegebener 
Zeit nach den dann geltenden gesetzlichen 
und ortrechtlichen Bestimmungen ermittelt 
und veranlagt. 
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Die Auskunft ist dem Wertgutachten als Anlage 
beigefügt. 

 
 
 
4.6  Erschließung Wie bei der Bescheinigung über Erschließungs-

beiträge angegeben liegen die Flurstücke an 
Wirtschaftswegen, sie werden nicht durch eine 
Erschließungsanlage erschlossen (s. Seite 18 
des Wertgutachtens). 

 
  Eigentümer der im Osten und Süden  

angrenzenden Wirtschaftswege ist die Stadt 
Jülich. 

 
  Die Zufahrt auf die Bewertungsflurstücke erfolgt 

z. Zt. vom Wirtschaftsweg, abzweigend über das 
hier nicht zu bewertende Flurstück 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.7  Sonstige Rechte / Lasten Sind mir nicht bekannt. 
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5.0  PLANUNGSRECHTLICHE AUSWEISUNG 
 
 

Die zu bewertenden Grundstücke liegen nach Einsicht in die Bebauungspläne und Satz-
ungen der Stadt Jülich nicht im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans. 
 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Jülich stellt die zu bewertenden Flurstücke als 
Grünflächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 Abs. 4 Bau GB dar. 
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 Es besteht eine Satzung über die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
 Barmen mit Rechtskraft seit dem 15.07.2005. 
 

  
 

Wie aus der Satzung ersichtlich wird, liegen die Bewertungsflurstücke außerhalb des 
Geltungsbereiches der Satzung. 
 

Auch die zwischenzeitlich erfolgten Abrundungssatzungen haben die Bewertungsflur-
stücke nicht einbezogen. 
 

(Die Satzung mit Lageplan ist dem Wertgutachten als Anlage beigefügt) 
 
 Die zu bewertenden Flurstücke werden daher nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt. 
 
 

In § 35 BauGB heißt es: 
 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es 

 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen unterge- 
ordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt, 
 

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, 
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3. dem Fernmeldewesen, der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme  
und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder einem ortsgebundenen gewerblichen  
Betrieb dient, 
 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner  
nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen  
Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll, 

 

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 
Zwecken oder der Entsorgung radioaktiver Abfälle dient oder 

 

6. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- und Wasserenergie  
 dient. 

 
(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung 

oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung 
gesichert ist. 
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6.0  Bezeichnung der Flurstücke im 
       Liegenschaftskataster 
 
 
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster 
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6.1  Erläuterung der heutigen Nutzung 
 
 
 Wie in den Auszügen aus dem Liegenschaftskataster angegeben, werden die Flächen der 

vier Flurstücke wie folgt genutzt (s. auch Seite 9 des Wertgutachtens): 
 
 Industrie- und Gewerbefläche / Lagerplatz   1.641 qm 
 
 Wald / Laubholz   6.571 qm 
 
    Gesamt  8.212 qm 
 
 
 Wie bei der planungsrechtlichen Ausweisung beschrieben, stellt der Flächennutzungsplan 
 (FNP) der Stadt Jülich die Flurstücke als Grünfläche dar. 
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7.0  WERTERMITTLUNG 
 
 
7.1 Wertermittlungsverfahren 
 
 Die Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes werden u. a. in der Immobilienwert-

ermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben. Hiernach stehen 3 Verfahren zur 
Auswahl: 

 
1. das Vergleichswertverfahren (§§ 24 - 26) 
 
2. das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34) 
 
3. das Sachwertverfahren (§§ 35 - 39) 
 
Die Wahl des Verfahrens ist gemäß § 8 (Abs. 1 ImmoWertV) nach der Art des 
Gegenstandes der Wertermittlung (§ 1) unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des 
Einzelfalles auszuwählen. 

 
 
 
7.2 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 
 
 
 Die Anwendung des unmittelbaren Vergleichswertverfahrens, welches auf einfachem 

und direktem Weg zum Verkehrswert führt, setzt voraus, dass geeignete 
Vergleichsobjekte in ausreichender Anzahl vorhanden sind, die in ihren wertrelevanten 
Eigenschaften mit dem zu bewertenden Objekt entweder identisch oder nur geringfügig 
abweichend sind. Entsprechende Vergleichsobjekte, die diese Voraussetzungen erfüllen, 
sind im vorliegenden Fall in ausreichender Anzahl nicht vorhanden. 

 
 Die beiden übrigen Verfahren beinhalten die Ermittlung von Zwischenwerten, nämlich des 

Ertragswertes bzw. des Sachwertes, aus denen der Verkehrswert unter 
Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV) abgeleitet 
wird. 

 
 Der Ertragswert ergibt sich auf der Grundlage des Ertrages der Aufbauten und 

Außenanlagen sowie des Wertes des Grund und Bodens (§ 27 ImmoWertV). 
 Er ist deshalb besonders für die Ermittlung von Verkehrswerten geeignet, wenn es sich 

um Objekte handelt, die nach im allgemeinen Geschäftsverkehr bestehenden Ge-
pflogenheiten als Kapitalanlage dienen und deshalb nach dem Ertrag beurteilt werden. 

 
 Im Gegensatz dazu umfasst der Sachwert die Summe des Bodenwertes sowie der 

baulichen Anlagen und den Wert der sonstigen Anlagen (§ 35 ImmoWertV). 
 Aus den Gepflogenheiten des allgemeinen Geschäftsverkehrs ergibt sich nach 

allgemeinen Bewertungserkenntnissen, dass der Sachwert dann für die Ermittlung des 
Verkehrswertes relevant ist, wenn es sich um Objekte handelt, die üblicherweise 
zumindest im Wesentlichen zur Eigennutzung bestimmt sind. 
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 Das hier zu bewertende Grundstück ist – bis auf Teile eines zweigeschossigen 

ungenutzten Gebäudes - unbebaut. Bei der folgenden Bewertung wird davon 
ausgegangen, dass dieses Gebäude wertneutral ist. D.h. ein möglicher Restwert 
wird eventuellen Kosten für den Teilrückbau gegenübergestellt. 

 
 Daher umfasst der Verkehrswert im Rahmen der folgenden Bewertung nur den 

Wert des Grund und Bodens. 
 
 Der Bodenwert wird im mittelbaren Vergleichswertverfahren gem. § 40 ImmoWertV 

vom Richtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Düren 
abgeleitet. 
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8.0 QUALITÄTSBESTIMMUNG 

 

 

In § 5  ImmoWertV „Entwicklungszustand“ heißt es: 

 

(1) Flächen der Land- und Forstwirtschaft sind Flächen, die, ohne Bauerwartungsland, 

Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- und forstwirtschaftlich nutzbar sind. 

 

(2) Bauerwartungsland sind Flächen, die nach ihren weiteren Grundstücksmerkmalen (§ 

6), insbesondere dem Stand der Bauleitplanung und der sonstigen städte-baulichen 

Entwicklung des Gebiets, eine bauliche Nutzung auf Grund konkreter Tatsachen mit 

hinreichender Sicherheit erwarten lassen.  

 

(3) Rohbauland sind Flächen, die nach den §§ 30, 33 und 34 des Baugesetzbuchs für 

eine bauliche Nutzung bestimmt sind, deren Erschließung aber noch nicht gesichert 

ist oder die nach Lage, Form oder Größe für eine bauliche Nutzung unzureichend 

gestaltet sind. 

 

(4) Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den 

tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind.  

 

 
Zur Begründung: 
 
Die zu bewertenden Flurstücke liegen im planungsrechtlichen Außenbereich gem. § 35 
BauGB.  
 
Aus dem Beschriebenen gem. § 5 ImmoWertV ergibt sich, dass im vorliegenden Fall von 
der Qualitätsstufe einer Fläche für die Forstwirtschaft ohne Bauerwartung gem. § 5 Abs. 
1 ImmoWertV auszugehen ist.  

 
 Im Wesentlichen soll durch die strengen Vorgaben des § 35 BauGB verhindert werden, 

dass Nutzungen im Außenbereich etabliert werden, die den Vorgaben des § 35 
entgegenstehen und die dazu führen, dass weiteren Eigentümern/Käufern etc. ähnliche 
Vorhaben dann nicht mehr untersagt werden können. Auch das Entstehen von 
sogenannten Splittersiedlungen soll durch die engen Grenzen verhindert werden. 

 
 Es handelt sich bei der aktuellen Nutzung der Flurstücke teilweise um Flächen für den 

Verkauf und den Verleih von Kränen sowie um Flächen zu Abstellzwecken für Kräne, 
LKW’s und Geräte/Maschinen, und somit nicht um ein privilegiertes Vorhaben. Vielmehr 
muss zunächst davon ausgegangen werden, dass diese vorgenannten gewerblichen 
Nutzungen den Vorgaben des § 35 BauGB widersprechen und diese Nutzungen somit 
nicht zulässig sind. 
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9.0  BEWERTUNG 
 
9.1 Grundstücksdaten 
 
Gemarkung:   Barmen 
 

Flur Flurstück Bezeichnung

(Nutzungsart lt. Grundbuch)

7 142/26 Betriebsfläche, Abbauland,
Heide 1.574 qm

7 143/26 Acker, Heide
Heide 1.574 qm

7 141/26 Betriebsfläche, Abbauland,
Heide 1.574 qm

7 29 Betriebsfläche, Abbauland,
Heide 3.490 qm

8.212 qm

lt. Grundbuch

Größe

 
 
Länge    : rd.  125,0 m i.M. 
 
Breite / Tiefe    : rd.    70,0 m i.M. 
 
Grundstückszuschnitt  : rechteckig mit Abweichungen 
     (siehe folgenden Ausschnitt aus der Flurkarte) 
 
Längsausrichtung   : Süd-Ost 
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9.2  Bodenrichtwert 
 
 Bei der folgenden Bewertung wird unterschieden zwischen der Fläche, die gem. § 35 

BauGB unzulässigerweise für den Verkauf und Verleih von Kränen etc. genutzt wird 
(Teilfläche 1 = 1.641 qm) und der verbleibenden Restfläche, die zugewuchert ist und 
unterschiedlichen Aufwuchs aufweist (Teilfläche 2 = 6.571 qm). 

 
 Der Bodenrichtwert für landwirtschaftlich genutzte Flächen ist im vorliegenden Fall 

aufgrund der Nutzungen des Grundstückes nicht zutreffend, eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung des Grundstückes ist nicht möglich. 

 
 Es wird daher im Folgenden zunächst der Bodenrichtwert für Flächen der Forstwirtschaft 

herangezogen. 
 
 Der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Düren 
 für forstwirtschaftlich genutzte Flächen der hier zu bewertenden großräumigen Lage 
 beträgt zum 01.01.2024     0,80 €/qm. 
 
 
 Das Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
 

 •   Entwicklungszustand  Fläche der Land- und Forstwirtschaft 
 

 •   Nutzungsart  Forstwirtschaftliche Fläche 
 

  •   Fläche keine Angabe   
 

  •   Tiefe keine Angabe 
 

    
  
 
9.3  Wertansätze 
 

Teilfläche 1 
 
Das vorhandene Gewerbe ist – wie bereits ausgeführt - im Außenbereich nicht zulässig, 
d.h. ein Ansatz eines Bodenrichtwertes für Gewerbe im Außenbereich ist nicht zutreffend. 
Bauerwartungsland liegt nicht vor und eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung der 
Teilfläche ist im Ist-Zustand ebenfalls nicht möglich. 

 
Als Ausgangswert wird daher von dem o. a. Richtwert von 0,80 €/qm ausgegangen. 
Aufgrund der vorhandenen Erschließung über einen Wirtschaftsweg und der Nähe zur 
Bebauung wird im vorliegenden Fall für die Teilfläche 1 der zweifache Wert für 
forstwirtschaftliche Flächen zugrunde gelegt. 
 
Daraus folgt:   0,80 €/qm x 2 =   1,60 €/qm 
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Teilfläche 2 
 
Bei dieser Teilfläche handelt es sich um eine unregelmäßig verfüllte und zugewucherte 
Fläche (ehem. Kiesabbau) mit unterschiedlichem Aufwuchs. Eine Bewirtschaftung ist 
auch für diese Fläche nicht möglich. 
 
Es wird daher der Wert für forstwirtschaftlich genutzte Flächen von 0,80 €/qm der 
Bewertung zugrunde gelegt. 
 
 

 
Somit ergibt sich die folgende Berechnung auf der Grundlage der Bezeichnung im 
Liegenschaftskataster: 
 

 
Flur Flurstück Bezeichnung €/qm € gesamt

7 142/26 Betriebsfläche, Abbauland,

Heide 1.574 qm
davon 591 qm 1,60 € 945,60 €

und 983 qm 0,80 € 786,40 €

1.732,00 €

7 143/26 Acker, Heide 1.574 qm
davon 381 qm 1,60 € 609,60 €

und 1.193 qm 0,80 € 954,40 €

1.564,00 €

7 141/26
Betriebsfläche, Abbauland,

Heide 1.574 qm
davon 669 qm 1,60 € 1.070,40 €

und 905 qm 0,80 € 724,00 €

1.794,00 €

7 29 Betriebsfläche, Abbauland,

Heide 3.490 qm 0,80 € 2.792,00 €

8.212 qm

    Bodenwert € 7.882,00

lt. Grundbuch

Größe
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10.0 VERKEHRSWERT    (MARKTWERT) 

 
 

 Zum Verkehrswert heißt es in § 194 des BauGB: "Der Verkehrswert wird durch den 

Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr (...) ohne Rücksicht auf ungewöhnliche und 

persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre." 

 

 Gemäß § 6 ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswertes das Vergleichs-

wertverfahren (§§ 24 - 26) einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§ 

40), das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 – 39) oder 

mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des 

Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, 

insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. Die Wahl ist zu 

begründen, und der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen 

Verfahren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. 
 

 Der Verkehrswert wird im Folgenden aus dem Ergebnis der Bodenwertermittlung 

abgeleitet. 

 

 

 Zur Ermittlung des Verkehrswertes ist regelmäßig gem. § 8 Abs. 2 ImmoWertV 

Folgendes zu berücksichtigen: 

 

 1)  Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung) 

 

 2)  Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden  

      Grundstücks (boG) 
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 Zu 1)  Marktanpassung 

 
Eine Marktanpassung wird nicht vorgenommen und der Bodenwert ohne weitere 
Anpassungen der weiteren Ermittlung des Verkehrswertes zugrunde gelegt. 
 

 
 

Zu 2)  Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG) 
 
 
Gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 

beispielsweise 
 

•  eine wirtschaftliche Überalterung, 
•  ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 
•  Baumängel oder Bauschäden sowie 
•  von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge. 
 
 
Diese können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch 
marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt 
werden. 
 
Bei dem hier vorliegenden Bewertungsobjekt sind keine besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale zu beachten, die nicht bereits bei der Wertermittlung 
berücksichtigt wurden. 
 
 
 
Bodenwert                          7.882,00 € 
 
 

 Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen  
 Grundstücksmerkmale gem. § 8 Abs. 2 + 3 ImmoWertV 
 
       ±    0,00 € 
 
 
 Bodenwert    rd.              7.882,00 € 
 
 

 
 
 

 
Der ermittelte Bodenwert wird im Folgenden zur Ermittlung des Verkehrswertes 
herangezogen. Da die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt durch 
den Ansatz des Bodenrichtwertes berücksichtigt wurden und keine besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale vorliegend, wird der ermittelte Bodenwert dem 
Verkehrswert gleichgesetzt. 
 

  



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BONENKAMP 

Dipl.- Ing. Heinz Bonenkamp Architekt 
Öffentlich best. und vereidigter Sachverständiger Bewertungsobjekt: 
 Heide 
Dr.- Ing. Architekt 52428 Jülich - Barmen 

Dipl.- Wirtsch.- Ing.  Florian Bonenkamp                                                                                             34    
Zertifizierter Sachverständiger 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Der Verkehrswert
der Grundstücke

Gemarkung: Barmen, Flur: 7
Flurstücke 142/26, 143/26, 141/26 und 29

Heide

52428 Jülich-Barmen

wird zum Bewertungszeitpunkt 16. April 2024
ermittelt mit

7.882,00 €
 

 
 
 
 
 
Aufgeteilt auf die zu bewertenden Flurstücke ergeben sich die folgenden Werte: 
 
 

 Flurstück   142/26  1.732,00 € 
 

 Flurstück   143/26   1.564,00 € 
 
 Flurstück   141/26   1.794,00 € 
 
 Flurstück   29   2.792,00 €  
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Ergänzende Ausführungen des Unterzeichners 
 
Im Rahmen der Bewertung wurde die derzeit gültigen planungsrechtlichen Vorgaben 
zugrunde gelegt. 
Die Nutzung der Teilfläche für den Verkauf und den Verleih von Kränen etc. ist mit den 
engen Grenzen des § 35 BauGB nicht vereinbar, sodass bei der Bewertung davon 
ausgegangen werden musste, dass diese Nutzungen nicht genehmigt und derzeit – auf 
Basis der dem Unterzeichner bekannten und aktuellen planungsrechtlichen Vorgaben- 
auch nicht genehmigungsfähig sind. 
 
Sollten entsprechende planungsrechtliche Änderungen erfolgen, bzw. sollten 
Genehmigungen vorgelegt werden, die eine Duldung oder Anerkennung der derzeitigen 
gewerblichen Nutzung der Teilfläche für den Verkauf und Verleih von Kränen bestätigen, 
so ist das Gutachten zu prüfen und ggfls. anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 
Herzogenrath, 28. August 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den 
Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder 
Verwertung des Gutachtens und der dazugehörigen Anlagen (auch in 
elektronischer Form) durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Verfassers des Gutachtens gestattet. 
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 Vom 01.01.2004  

 
 NHK 2010 
 Normalherstellungskosten 2010 – Erlass des BMVBW vom 18.10.2012   

 
 II. Berechnungsverordnung (II. BV), letzte Änderung durch Art. 78 Abs. 2 vom  
 23. November 2007 (BGBl. I S. 2346) 

 
2) Fachbücher/ Fachzeitschriften 

 
 Kleiber 

 Wert R 06, Wertermittlungsrichtlinien und ImmoWertV, Sammlung amtlicher Texte zur  
 Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken mit Normalherstellungskosten NHK,  
 10. Auflage 2010, Bundesanzeiger Verlag 
 
 Kleiber 
 Verkehrswertermittlung von Grundstücken 
 Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleih- 
  ungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV 
   Bundesanzeiger Verlag 
 10. Auflage 2023 
 
  GUG   Grundstücksmarkt und Grundstückwert 
 Zeitschrift für Immobilienwirtschaft  
 Bodenpolitik und Wertermittlung  
 Schaper, Kleiber 
 

3) Sonstiges  
 
 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses des Kreises Düren 
  Stand 01.01.2024 

 

 


